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Verordnung 
über den Aufkauf von Rohholz 

aus nichtbe wirtschaftete» Wäldern.

Vom 17: Januar 1952

Der niehtbewirtschaftete Privatwald unter 5 ha 
stellt eine wichtige Quelle des Rohholzaufkommens 
dar, die bisher nicht genügend für die Erfüllung der 
Volkswirtschaftspläne herangezogen wurde. Im 
Interesse der Besitzer von Privatwald unter 5 ha 
liegt es, ihnen die Möglichkeit zu geben, Holz zu er
höhten Preisen zu verkaufen, gleichzeitig die Wald
bestände nach fachlichen Grundsätzen zu bewirt
schaften und die nachhaltige Nutzung sicherzustel
len. Hierzu wird folgendes verordnet:

§ 1
Die Deutsche Handelszentrale Rohholz/Schnittholz 

wird mit dem Aufkauf des Rohholzes aus dem Pri
vatwald unter 5 ha beauftragt. Der Aufkauf des 
Holzes erfolgt auf der Grundlage der zwischen dem 
Verkäufer und der Deutschen Handelszentrale Roh
holz/Schnittholz frei zu vereinbarenden Preise. Die 
Deutsche Handelszentrale Rohholz/Schnittholz gibt 
dieses Holz zu handelsüblichen Preisen ab, die über 
den Ablieferungspreisen liegen müssen.

§ 2
Der Aufkauf ist auf der Grundlage von Verträgen 

zwischen der Deutschen Handelszentrale Rohholz/

Schnittholz und den Waldbesitzern durchzuführen. 
Die Verträge müssen Angaben über Sortimente und 
Mengen, Einschlag- und Abnahmezeit sowie Trans
port enthalten.

§ 3
Die Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

schriftlichen Bestätigung des zuständigen Kreisforst
amtes. Das Kreisforstamt hat vor der Bestätigung 
zum Schutze des Privatwaldes und zur Sicherung 
der waldwirtschaftlichen Interessen der Waldbe
sitzer die Verträge auf ihre waldbaulichen Möglich
keiten zu überprüfen.

§ 4
Durchführungsbestimmungen erläßt das Mini

sterium für Land- und Forstwirtschaft im Einver
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen der Re
gierung der Deutschen Demokratischen Republik.

§ 5
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1952 in Kraft.
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